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Drei Grundsätze zur allgemeinen 

Förderung der Biodiversität

1. Pflanzliche Artenvielfalt erhöhen
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Drei Grundsätze zur allgemeinen 

Förderung der Biodiversität

1. Pflanzliche Artenvielfalt erhöhen

2. Einheimische Wildpflanzen zählen für einheimische Tiere
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Drei Grundsätze zur allgemeinen 

Förderung der Biodiversität

1. Pflanzliche Artenvielfalt erhöhen

2. Einheimische Wildpflanzen zählen für einheimische Tiere

3. Überwinterung für Überleben von Individuen und Erhalt 

von Populationen zentral
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Dunkelgrüne und hellgrüne 

Maßnahmen

Dunkelgrün

= besonders wertvoll für 

viele, auch gefährdete Arten

- hohe Vielfalt von (Wild)-

Pflanzenarten 

(ganzjährig)

- bietet neben Nahrung 

auch Überwinterung/ 

Fortpflanzungs-

möglichkeiten



Dunkelgrüne und hellgrüne 

Maßnahmen

= wertvoll für einige, meist 

weniger gefährdete Arten

- bietet vor allem Nahrung 

für Generalisten

- oft kurzzeitig mit 

begrenzter Zahl von 

Pflanzenarten

Hellgrün



Nicht-produktive Flächen auf 

Ackerland
GLÖZ 8/ ÖR 1a

- ganzjährige Brache beginnend ab Ernte der Hauptkultur im Vorjahr, 

Selbstbegrünung oder aktive Begrünung (keine landwirtschaftliche 

Kultur in Reinsaat (Gattung)), mehrjährige Stilllegungen möglich

- keine Bodenbearbeitung, außer, um der Möglichkeit der Begrünung 

durch Aussaat nachzukommen

- kein Einsatz von Düngemitteln und PSM

- Pflegeverbotszeitraum 01. April bis 15. August

- Mindestgröße 0.1 ha

- ab 1. September Antragsjahr Vorbereitung und Durchführung der 

Aussaat der Folgekultur mit Ernte im Folgejahr und Beweidung durch 

Schafe und Ziegen möglich (W-Raps oder W-Gerste ab 15.8.)



ÖR 1: Bereitstellung von Flächen zur 

Verbesserung der Biodiversität und 

Erhaltung von Lebensräumen

ÖR 1a: Nichtproduktive Flächen auf Ackerland

- über GLÖZ 8 hinausgehend (> 4 %)

- Mindestgröße 0.1 ha

- zusätzlich mindestens 1 %, max. 6 % des förderfähigen AL im Betrieb  

sind begünstigungsfähig

- 1. %: 1300 ú

- 2. %: 500 ú

- 3.-5. %: 300 ú

- keine PSM und keine Düngemittel (auch kein Wirtschaftsdünger)

- keine Beantragung auf Konditionalitäts-LE oder Agroforstsystemen

- Mindesttätigkeit/ Pflegeverbot/ Umbruch wie GLÖZ 8



ÖR1a/ GLÖZ 8

Biodiversitätsfreundliche nichtproduktive 

Flächen

je pflanzenartenreicher und länger, desto besser

- Selbstbegrünung evtl. eine Option?? 

- FAKT II E7 und E8 können NACH der Verpflichtung ohne Umbruch 

etc. für GLÖZ 8 angerechnet werden (langjährige Standzeit macht 

besonders wertvoll)

- FAKT II E13.2 kann nach Getreideernte stehen bleiben und im 

Folgejahr für GLÖZ 8 beantragt werden

- Möglichkeit der mehrjährigen Stilllegung nutzen



Möglichkeiten für Blühflächen



Möglichkeiten für Blühflächen

einjährige Blühflächen ÖR 1b

- Mindestgröße 0.1 ha; nur auf (Teil)- Flächen mit ÖR1a Beantragung

- Blühstreifen: 20 - 30 m breit; 

- Blühfläche: nicht streifenförmig (breiter 30 m) und max. 1 ha

- Aussaat bis 15.5.

- Standzeit bis 31.12., im zweiten Jahr auf selber Fläche bei erneuter 

Aussaat bis 1.9.

- Mischungen einjährig: mindestens 10 Arten aus Liste A GAP-DZ-VO 

(z. B. Buchweizen, Esparsette, Luzerne, Borretsch, Phacelia, 

Sonnenblumen)

- Pflegeverbotszeitraum 01. April bis 15. August

- zusätzlich zu ÖR1a 150 ú



Möglichkeiten für Blühflächen

einjährige Blühflächen ÖR 1b

Vorteile

- meist schöner Blühaspekt

- Kulturarten laufen 

gleichmäßig(er) und 

sicher(er) auf 

- wenig Risiko durch kurze 

Standzeit

- kurzzeitiges 

Nahrungsangebot v. a. für 

generalistische Insekten

Nachteile/ Risiken

- relativ artenarm und fast 

ausschließlich Kulturarten

- Blütennahrung oft sehr spät


